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 Veröffentlicht am 31.01.1990

Norm

EGZPO ArtXLII IJ

ZPO §235 A

Rechtssatz

Die Konkretisierung des Leistungsbegehrens einer Stufenklage ist jederzeit möglich; sie ist keine Klagsänderung im

Sinne des § 235 ZPO. Der Widerspruch der beklagten Partei gegen die Zulassung dieses Vorbringens als Klagsänderung

ist zurückzuweisen (Maßgabebestätigung).
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